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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

BGB § 1018; GBO § 7 
Grunddienstbarkeit; mehrere Flurstücke als ein 
Grundstück im Grundbuch gebucht; Bestellung 
einer Grunddienstbarkeit zugunsten und zulasten 
einzelner Flurstücke
Abruf-Nr.: 181432

BGB § 1460 
Gesamtgutverpfl ichtung bei Vereinbarung einer 
Bürgschaft ohne Zustimmung des Ehegatten
Abruf-Nr.: 173974

Rechtsprechung
BGB § 883 Abs. 1 S. 2; AnfG §§ 3 Abs. 1, Abs. 2, 
8 Abs. 2 S. 2 
Anfechtungsrelevanter Zeitpunkt der Vornahme 
einer Rechtshandlung bei vormerkungsgesichertem 
Anspruch aus unentgeltlichem Grundgeschäft; Ab-
grenzung der Vorsatzanfechtung von der Deckungs-
anfechtung

1. Die Rechtshandlung gilt, sofern die übrigen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen für die Eintragung 
der Vormerkung erfüllt sind, auch dann mit dem 
Zeitpunkt der Antragstellung als vorgenommen, 
wenn mit der Vormerkung lediglich ein künftiger, 
auf einem unentgeltlichen Grundgeschäft beruhen-
der Aufl assungsanspruch gesichert wird.

2. Hat der Schuldner dem anderen Teil eine Siche-
rung oder Befriedigung früher als vier Jahre vor der 
Anfechtung gewährt, kann diese der Vorsatzanfech-
tung unterliegen, wenn der Schuldner das Grundge-
schäft mit dem dem anderen Teil bekannten Vorsatz 
vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteili-
gen.

BGH, Urt. v. 25.3.2021 – IX ZR 70/20

Problem
Der Schuldner war Eigentümer eines mit einer Dop-

pelhaushälfte bebauten Grundstücks. Mit notarieller 
Urkunde vom 13.11.2012 unterbreitete er seinen El-
tern, den Klägern, ein Kaufvertragsangebot über das 
Grundstück. Die vereinbarten Gegenleistungen der El-
tern blieben hinter dem Verkehrswert des Grundstücks 
zurück. Im Angebot wurden die Kläger auch zur Er-
klärung der Aufl assung bei Annahme des Angebotes 
bevollmächtigt. Zur Sicherung des künftigen Übereig-
nungsanspruchs der Kläger wurde am 20.11.2012 eine 
Aufl assungsvormerkung eingetragen. Mit Urkunde vom 
18.12.2014 nahmen die Kläger das Angebot an und er-
klärten die Aufl assung des Grundstücks. Die Beklag-
ten haben gegen den Schuldner rechtskräftig titulierte 
Zahlungsansprüche in erheblicher Höhe, zu deren Si-
cherung am 28.4.2015 Zwangssicherungshypotheken 
eingetragen wurden. Am 21.10.2015 erfolgte schließlich 
in Vollzug des Kaufvertrages die Eintragung der Klä-
ger als je hälftige Miteigentümer im Grundbuch. Die 
Kläger nehmen die Beklagten auf Bewilligung der Lö-
schung der Zwangssicherungshypotheken in Anspruch. 
Mit der am 29.6.2018 eingegangenen Widerklage ha-
ben die Beklagten einredeweise die Anfechtung „der 
am 20.11.2012 eingetragenen Aufl assungsvormerkung“ 
sowie „der Aufl assung vom 18.12.2014“ erklärt und sich 
hierbei auf § 3 Abs. 1 AnfG und § 4 Abs. 1 AnfG ge-
stützt.

Das Berufungsgericht hat nach gegenteiliger Entschei-
dung der Vorinstanz die Klage abgewiesen und der 
Widerklage im Wesentlichen stattgegeben. Dem mit 
der Klage geltend gemachten Anspruch könnten die Be-
klagten die Anfechtbarkeit der Eigentumsübertragung 
auf die Kläger nach § 4 Abs. 1 AnfG einredeweise ent-
gegenhalten: In der Eigentumsübertragung liege eine 
teilweise unentgeltliche Leistung des Schuldners. Die 
Anfechtung sei rechtzeitig innerhalb der Vierjahres-
frist geltend gemacht, da es trotz des entgegenstehen-
den Wortlauts des § 8 Abs. 2 S. 2 AnfG hier auf den 
Zeitpunkt der Aufl assung am 18.12.2014 ankomme, 
nicht auf denjenigen der Eintragung der Vormerkung 
am 20.11.2012. Vor der Aufl assung hätten die Kläger 
aufgrund des unentgeltlichen Grundgeschäfts keine ge-
sicherte Rechtsstellung erlangt. Bei – wie hier – unent-
geltlichem Grundgeschäft sei der vormerkungsgesicherte 
Anspruch gleichwohl nicht nach § 106 Abs. 1 S. 1 InsO 
insolvenzfest.

Entscheidung
Der BGH hebt das Urteil der Vorinstanz (OLG Kob-
lenz) auf und verweist die Sache an das OLG zur er-
neuten Verhandlung zurück. Der geltend gemachte An-
spruch auf Löschung der Zwangssicherungshypotheken 
(§§ 883 Abs. 2, 888 Abs. 1 BGB) sei entstanden. Eine 
diesem Anspruch nach § 9 AnfG entgegenzuhaltende 
Anfechtbarkeit der Eigentumsübertragung lasse sich 
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nicht auf die Schenkungsanfechtung (§ 4 Abs. 1 AnfG) 
stützen. Da zur Sicherung des Übereignungsanspruchs 
der Kläger eine Vormerkung eingetragen wurde, sei die 
Rechtshandlung gem. § 8 Abs. 2 S. 2 AnfG spätestens 
am 20.11.2012 und damit außerhalb der Vierjahresfrist 
vorgenommen. Die vom OLG befürwortete teleologi-
sche Reduktion des § 8 Abs. 2 S. 2 AnfG bei (teil)un-
entgeltlichem Kausalgeschäft lehnt der BGH ab. Der 
Wortlaut und die mehrstufi ge Systematik des § 8 AnfG 
böten für eine Diff erenzierung nach dem Rechtsgrund 
des gesicherten Anspruchs keinen Ansatz. Ebenso we-
nig sei durch Sinn und Zweck des § 8 AnfG eine ein-
schränkende Auslegung geboten. § 8 AnfG folge ebenso 
wie der gleichlautende § 140 InsO ausnahmslos dem 
Rechtsgedanken, dass sich der Vornahme- und Wir-
kungszeitpunkt einer angefochtenen Rechtshandlung 
danach bestimme, wann der Anfechtungsgegner durch 
sie eine gesicherte Rechtsstellung erlangt habe, die im 
Falle der Eröff nung des Insolvenzverfahrens beachtet 
werden müsste. Dies sei mit Eintragung der Vormer-
kung nach § 106 Abs. 1 InsO der Fall. Auch wenn – wie 
hier – ein künftiger Anspruch nach § 883 Abs. 1 S. 2 
BGB durch Vormerkung gesichert werde, komme de-
ren Inhaber bereits ab Eintragung der Vormerkung der 
Schutz des § 106 Abs. 1 InsO zugute (BGH NJW 2002, 
213, 215; Uhlenbruck/Wegener, 15. Aufl . 2019, § 106 
Rn. 6). Dieser Vormerkungsschutz gelte entgegen einer 
teilweise vertretenen Literaturansicht (z.  B. Münch-
KommInsO/Kayser/Freudenberg, 4. Aufl . 2019, § 129 
Rn. 61) auch bei einem unentgeltlichen Grundgeschäft 
uneingeschränkt. Eine Verschiebung des anfechtungs-
rechtlich relevanten Zeitpunkts könne nicht mit einer 
geringeren Schutzwürdigkeit des unentgeltlichen Er-
werbs gerechtfertigt werden (ebenso im Ergebnis bereits 
Reul, in: Reul/Heckschen/Wienberg, Insolvenzrecht 
in der Gestaltungspraxis, 2. Aufl . 2018, § 2 Rn. 123). 
§ 106 InsO bewirke, dass der Gegenstand des vormer-
kungsgesicherten Anspruches schon nicht Bestandteil 
der Insolvenzmasse werde; er unterfalle daher nicht dem 
Anwendungsbereich des § 39 InsO (bei unentgeltlichen 
Leistungen: § 39 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 InsO). Im Übrigen 
habe der Gesetzgeber diesen Umstand bereits bei der 
Neufassung des Anfechtungsgesetzes berücksichtigt. 
Aus Sicht des BGH besteht also ein Gleichlauf zwi-
schen der Vormerkbarkeit eines Anspruchs und sei-
ner Insolvenzfestigkeit.

Jedoch komme eine Vorsatzanfechtung nach § 3 Abs. 1 
AnfG mit der für sie geltenden Zehnjahresfrist in Be-
tracht. Von besonderem Interesse sind hier noch die 
Ausführungen des BGH zur Abgrenzung gegenüber 
der vorrangigen Deckungsanfechtung nach § 3 Abs. 2 
AnfG (Vierjahresfrist!), die in ihrem Anwendungs-
bereich den Rückgriff  auf § 3 Abs. 1 AnfG versperrt. 
Zwar stelle die Bewilligung der Vormerkung zuguns-

ten der Kläger eine Sicherung i. S. v. § 3 Abs. 2 AnfG 
dar. Bei der Abgrenzung zwischen Deckungs- und Vor-
satzanfechtung müsse aber die Regelungsintention des 
Gesetzgebers im Auge behalten werden: Durch die ver-
kürzte Anfechtungsfrist nach § 3 Abs. 2 AnfG soll die 
Praxis der Vorsatzanfechtung für den Geschäftsverkehr 
kalkulierbarer und planbarer gemacht werden. Dagegen 
sollen die paradigmatischen Fälle der Vorsatzanfech-
tung wie z. B. Bankrotthandlungen und Vermögenver-
schiebungen unverändert der langen Frist des § 3 Abs. 1 
AnfG unterworfen bleiben (s. hierzu BT-Drs. 18/7054, 
S. 2, 13, 21). Daher muss aus Sicht des BGH der An-
wendungsbereich des § 3 Abs. 1 AnfG hinsichtlich der 
gewährten Deckung jedenfalls dann eröff net bleiben, 
wenn das der angefochtenen Leistung zugrundelie-
gende Grundgeschäft die subjektiven Voraussetzun-
gen der Vorsatzanfechtung nach § 3 Abs. 1 AnfG er-
füllt. Der hiernach geforderte Kenntnisstand sei nach 
dem revisionsrechtlich zu unterstellenden Sachverhalt 
gegeben, sodass sich eine Anfechtbarkeit der Grund-
stücksübertragung nach § 3 Abs. 1 AnfG derzeit nicht 
ausschließen lasse.

Praxishinweis
Insgesamt bietet die überzeugend begründete Entschei-
dung des BGH eine für die Praxis sehr begrüßenswerte 
Klarstellung der Reichweite des § 106 InsO auch bei 
unentgeltlicher causa und aufklärende Hinweise zur Ab-
grenzung der Vorsatz- gegenüber der Deckungsanfech-
tung.

Literaturhinweis
Püls/Gerlach, NotAktVV und elektronisches Urkun-
denarchiv, Einführung – interaktive Materialien-
sammlung – Übersichten, Deutscher Notar Verlag, 
eBroschüre 2021, 59.- €

Der 1. Januar 2022 rückt mit großen Schritten nä-
her. Die NotAktVV löst in weiten Teilen die DONot 
ab und regelt u.a. die Behandlung elektronischer Ak-
ten, die Führung elektronischer Verzeichnisse sowie 
die elektronische Urkundensammlung. Das elektro-
nische Urkundenarchiv wird zwar erst zum 1. Januar 
2022 eingeführt. Nebenakten und Generalakte kön-
nen jedoch schon heute elektronisch geführt werden 
(§ 3 Rn.  8  ff .), sodass das vorliegende Werk bereits 
jetzt wertvolle Hilfestellung geben kann. Insbeson-
dere ist kaum anzuraten, mit den Vorbereitungen auf 
die anstehende Umstellung erst zum Jahreswechsel zu 
beginnen.

Das vorliegende Werk kommentiert nicht nur sehr aus-
führlich die NotAktVV, sondern beispielsweise auch die 


